
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1979/9/4 9Os59/79,
10Os177/80

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.09.1979

Norm

StGB §107

Rechtssatz

Durch einen Griff in das Sakko, das Ziehen einer Pistole vortäuschend.
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